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Die grosse Überraschung

Um vielleicht ein erstes Ergebnis der Zürcher Frauenbefragung zu
vernehmen, begab ich mich am 5. Oktober 1955 zur Sitzung des Gemein-
derates um 16.45 Uhr, bei Türöffnung, auf die vorderste Bank der Tri-
büne des Rathauses.

Auf der Geschäftsliste des Gemeinderates stand nämlich ziemlich
weit oben die Motion von Dr. S. Widmer und Mitunterzeichnern wegen
einer Konsultativabstimmung über das Frauenstimmrecht. Der Stadtprä-
sident würde sicher bei diesem Traktandum auf die Frauenbefragung
zu sprechen kommen.

Doch vorerst blieben die Verhandlungen lange stecken bei den
Beratungen über eine Beteiligung der Stadt am Bau einer Rheuma-
Volksheilstätte in Leukerbad und nach dem Entscheid wieder beim Am-
trag über die Erstellung weiterer Personalhäuser für das Stadtspital Waid.

Hierauf wurde der Versammlung vom Ratspräsidenten der Besuch
eines hohen ausländischen Gastes bekannt gegeben und dieser offiziell
begrüsst.

Aber jetzt — endlich — es ging schon auf 19 Uhr — kam die Motion
Widmer zur Sprache. Die Weisung des Stadtrates an den Gemeinderat
wurde verlesen; der wir folgendes entnehmen:

Am 3. Dezember 1952 reichten der damalige Gemeinderat (heute
Stadtrat) Dr. Sigmund Widmer und 33 Mitunterzeichner eine Motion
über die Durchführung einer Konsultativabstimmung unter den Zürcher
Frauen über die Gewährung des vollen Stimm- und Wahlrechtes an die
Frauen in Gemeindeangelegenheiten mit folgendem Wortlaut ein:

„Der zrz'rz/ £>e«zz/ir«gi, ««tor z/ezz Z«ro6er Fr««e« ez'zze Do«-
SM/toAy-A&Vzwzzwzzwg zAzrcDzM/zzÄrezz. Die ZzïrcAer FVzzwezz so/Zezz sz'cA èez
(Alsenz AwAzss zzzr Fr«g« äzzsserzz ^ozzzzn«, o£ «e z» /èozzznzzzzza/czz Azzge-
/legezzAezYezz ezzz zAtz mäzzzz/icAezz Tz'zzîvo/nto?'« g/ezciwerAges 5"A«zzzz- zmz/
DZzA/riecAi wzzzzsc^ezz. .4/s Vz'ramèerecfez'gzf ge/tozz zAzèei «//e Tz'zzzro/zzto-

rz7z«ie«, zA'e z/zzs zznzzzzzzgsfe AAers/zzAr zz/toz-scÄrzitozz ÄzsAezz, <Azs sc/wez'-
zerz'scAe FzïrgerrecÂi fesztee« zzzzz/ sezï zzzmz/estozzs zzvez iWozzzzfezz zzz z/er
5tezA ZzzrzcA zzzez/erge/zzssezz szzzz/''.

Die Motion wurde dem Stadtrat am 4. Februar 1953 zur Prüfung
und Antragstellung überwiesen.

In seiner Zuschrift vom 19. Dezember 1952 an den Gemeinderat
wies der Stadtrat darauf hin, dass im Kantonsrat am 1. Dezember 1952
von Ernst Rosenbusch eine ähnlich lautende Motion eingereicht worden
sei. Sollte der Regierungsrat dazu kommen, eine Probeabstimmung für
das ganze Kantonsgebiet vorzusehen, so würde sich eine weitere Be-
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fragung über das Stimmrecht nur in Gemeindeangelegenheiten erübrigen.
Der Kantonsrat hat am 22. März: 1954 die erwähnte Motion von E. Ro-
senbusch abgelehnt und die Volksinitiative über die politische Gleich-
berechtigung der Frauen wurde in der Volksabstimmung vom 5. De-
zember 1954 verworfen.

In der Stadt Zürich blieb damit die Motion Widmer anhängig. Der
Stadtrat erachtet es als wünschbar, dass die Einstellung der Zürcher.
Frauen zum Frauenstimmrecht ermittelt wird. Er hält indessen die Arn
Ordnung einer Konsultativabstimmung, wie sie in Genf und Basel statt-
gefunden hat, nicht als angängig im Flinblick auf die mehrheitlich ab-
lehnende Stellungnahme der Frauenorganisationen, wegen der verhält-
nismässig hohen Kosten und in Anbetracht der Ablehnung der Motion
E. Rosenbusch im Kantonsrat. Um die Ansicht der Frauen zur Frage
des Frauenstimmrechtes trotzdem ergründen zu können, beschloss der
Stadtrat, durch das Statistische Amt eine Frauenbefragung durchführen
zu lassen. Diese Meinungsbefragung wird gleichzeitig mit der Eidgenös-
sischen Betriebszählung vom 25. August 1955 vorgenommen, da bei die-
ser Gelegenheit ohnehin alle Haushaltungen Zürichs durch rund 2000
Zählbeamte besucht werden müssen. Das Eidgenössische Departement
des Innern hat den Stadtrat ermächtigt, die Frauenbefragung gleichzeitig
mit der Betriebszählung durchzuführen. Teilnahmeberechtigt sind alle
über 20jährigen Schweizerinnen mit Wohnsitz in der Stadt Zürich.

Die Vertreterinnen der Frauenorganisationen treten einmütig für
diese der Polemik enthobene Meinungsbefragung ein. Sie ist um so eher

angebracht, als die dadurch verursachten Kosten erheblich niedriger sind
als bei einer Konsultativabstimmung, welche die Anlage eines Registers
tier Wählerinnen zur Voraussetzung hätte. Durch die Anordnung der
Frauenbefragung dürfte die Motion von Dr. S. Widmer und Mitunter-
zeichneten gegenstandslos geworden sein. Sie ist deshalb als erledigt ab-
zuschreiben.

Dem Gemeinderat wird beantragt:
Die Motion von Dr. S. Widmer und Mitunterzeichnern über die

Durchführung einer Konsultativabstimmung unter den Zürcher Frauen
wird auf Grund des Berichtes des Stadtrates über die Durchführung
einer Frauenbefragung durch das Statistische Amt als erledigt abge-
schrieben.

Die Berichterstattung im Gemeinderat ist dem Stadtpräsidenten über-
tragen.

Im Namen des Stadtrates
der Stadtpräsident

der Stadtschreiber
Dr. BZ ßoss^rtf
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In der Diskussion über diesen Bericht des Stadtrates meldeten sich
mehrere Gemeinderäte tum Wort. Sie erklärten ihr Einverständnis
mit dem Antrag des Stadtrates, dem ja Dr. Widmer nun selber
angehöre. Aber sie machten doch Vorbehalte: Die stattgefunden«
Frauenbefragung sei nicht das gleiche wie eine 'Konsultativabstimmung,
da vorher keine Propaganda gemacht werden konnte, die Frauen nicht
aufgeklärt worden seien. Dem wachsenden Ansehen des Stadtpräsidenten
sei es zuzuschreiben, dass ihm auch die Frauen schon gehorchen und
selbst nicht einmal Propaganda für ihre Sache machten.

Ein anderer Redner betonte, den Vorteil dieser Frauenbefra-
gung, bei der jede Polemik ausgeschlossen gewesen sei.

Auf alle Fälle baten alle Votanten den Stadtpräsidenten, beim *Sta-
tistischen Amt dahin zu wirken, dass das Ergebnis beschleunigt ausge-
arbeitet und noch im Laufe dieses Jahres bekannt gegeben werde.

Nun erhob sich der Stadtpräsident und erklärte vorerst, eine
Anhängerin des Frauenstimmrechts hätte ihn gefragt ob sie Pro-
paganda dafür machen dürfe. Er habe es nicht verwehrt, son-
dern lediglich den Wunsch ausgesprochen, nicht zu übermarchen.
Die Frauen hätten sich dann im allgemeinen darauf beschränkt;
die Frauen aufzufordern auf die Befragung überhaupt zu ant-
Worten. Und dann zog zur grossen Ueberraschung des gesamten
Rates unser Stadtpräsident Dr. Landolt das vom Statistischen Amt bereits
ausgearbeitete Resultat der Zürcher Frauenbefragung aus der Tasche und
gab es unter lautloser Stille bekannt. Kaum glaubten wir unsern Ohren
zu trauen, als eine Beteiligung der Frauen von 91,5 Prozent gemeldet
wurde. 80 Prozent der Frauen (40 Prozent teilweises Stimmrecht und
40 Prozent totales Stimmrecht), wünschten politische Rechte, nur 19,-5

Prozent hatten dagegen gestimmt.
Das war einfach überwältigend und übertraf alle Erwartungen bei

weitem. Der Stadtpräsident wies noch auf verschiedene interessante Ein-
zelresultate hin (siehe unten), und kündete an, dass der Stadtrat nun
beim Kantonsrat eine Vorlage einreiche, damit den Wünschen der Frauen
in absehbarer Zeit entsprochen werde (siehe unten).

Rasch verliess ich nun die Tribüne. Ich musste meiner Freude Luft
machen können. A T

Ergebnis der Zürcher Frauenbefragung

Gleichzeitig mit der Eidgenössischen Betriebszählung vom 25. August
1955, jedoch organisatorisch getrennt von dieser Erhebung, hat das Sta-
tistische Amt der Stadt Zürich eine Befragung der Frauen über ihre Ein-
Stellung zum Frauenstimmrecht durchgeführt. Der Stadtrat von Zürich
wollte auf diesem Wege erfahren, wie sich die Frauen selbst zur Frage

3


	Die grosse Überraschung

